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Liebe Leserinnen und Leser,

mit dieser Ausgabe endet der Jubiläumsjahrgang im 125. Jahrgang der DGVZ. Schwerpunktmäßig haben wir uns aus
diesem Grund mit rechtshistorischen Themen zur Zwangsvollstreckung und dem Gerichtsvollzieherwesen beschäftigt.
Die Zeitspanne reichte dabei vom Mittelalter bis zur jüngsten Vergangenheit der Wiedervereinigung. Eine bedauerliche
Lücke konnte nicht geschlossen werden: Die Schriftleitung ist der Ansicht, dass Sie möglicherweise auch die Stellung des
Gerichtsvollziehers im NS-Staat interessiert hätte, jedoch war hierfür kein Autor zu finden, der sich diesem bewegenden
Abschnitt angenommen hat.
Weitere Schwerpunktthemen waren die rechtspolitischen Aussichten für die Zwangsvollstreckung und das Organ
„Gerichtsvollzieher“. Hier wurden aktuelle Reformprozesse dargestellt, die auch Zeugnis von der umfangreichen Arbeit
der Verbandsfunktionäre des DGVB legen. Daneben haben wir damit begonnen, das große Vorhaben „Reform der Sach-
aufklärung“ in den Mittelpunkt unserer Betrachtungen zu stellen. Wir versprechen, dass dieses Thema Sie und uns bis
zum Inkrafttreten der Reform noch häufiger beschäftigen wird.
An dieser Stelle danken wir ausdrücklich allen Autoren und Einsendern von Gerichtsentscheidungen für ihr großes
Engagement. Ihnen und allen Leserinnen und Lesern sowie Anzeigenkunden wünschen wir ein frohes Weihnachts-
fest und ein gesundes neues Jahr.
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